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Bitte leer lassen



Rückerstattungsantrag in Erbfällen S-167



Kanton Aargau Fälligkeiten von



..........................



bis



.........................



Î Bitte auch separates Erläuterungsblatt beachten. Zu verwenden durch Erbengemeinschaften für Fälligkeiten bis zur Erbteilung. Auf Beschluss der Erbberechtigten in gemeinsamem Besitz verbleibendes Vermögen (Liegenschaftskonti, gemeinsame Wertschriftendepots etc.) gilt als geteilt. Daraus resultierende Guthaben sind deshalb durch die Beteiligten anteilsmässig mit dem persönlichen Rückerstattungsantrag geltend zu machen. Anträge für Grabfonds sind im Wohnsitzkanton der den Grabfonds verwaltenden Person gemäss kantonalen Weisungen zu stellen. Bei Auszahlung auf ein nicht auf die Erbengemeinschaft lautendes Konto ist eine Vollmacht beizubringen. Antragsteller/in



Erblasser/in



Name, Vorname



....................................................................................



Name, Vorname



....................................................................................



Adresse



....................................................................................



Adresse



.....................................................................................



....................................................................................



Telefon Geschäft



............................................................................



Telefon Privat



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Vollmacht/Ernennungsakt vom



.............................................................



Datum der Erbteilung (vermerken falls noch unverteilt) Das Guthaben ist zu vergüten an: IBAN-Nr.



.....................................................................................



letzter Wohnsitz



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .



Geburtsjahr



......................



Todestag



Kanton



......................



..............................................



Seit wann hatte der Erblasser/die Erblasserin Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz



..............................................



...................................................................................................................



CH



Konto-Inhaber/in (Name, Adresse): ...................................................................................................................................................................................................



Bemerkungen



............................................................................................................................................................................



Erbberechtigte oder andere Personen, denen das Recht zur Nutzung der aufgeführten Werte zusteht (ohne Legatnehmer) Falls aufgeführte Personen seit dem Todestag des Erblassers / der Erblasserin ihren Wohnsitz ins Ausland oder vom Ausland in die Schweiz verlegt haben, samt Datum vermerken!



Name, Vorname, Geburtsjahr (inkl. Personalien Ehegatte)



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



Gegenwärtiger Wohnsitz oder Sitz Ort / Adresse Kanton od.Staat



..........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.........................................................................



. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Erbquote Bruchteil



Nutzungsanteil (Bruchteil) im Inland im Ausland



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



...................



...............



...............



...............



Übertrag der Zahlen aus allfälligen Beiblättern:



...............



...............



...............



Total Erbquote und Nutzungsanteil im Ausland:



...............



Total Nutzungsanteil im Inland (massgebend für Anspruch nicht erlebte Fälligkeiten) - Übertrag auf Rückseite:



...............



Verzeichnis der Guthaben und Wertpapiere, deren Ertrag um die Verrechnungssteuer gekürzt wurde Bezeichnung Saldo Fälligkeitsdatum Konti: Bank/Schuldner, Nummer Obligationen: Zinssatz, Nominalwert der Erträge Schuldner, Laufzeit Aktien/Anteilscheine: Firma, Titelart, Anzahl Nominalwert Anlagefonds: Fondsbezeichnung, Valorennummer (Tag, Monat, Jahr)



Bruttoertrag in Fr. Vom Erblasser / von der Erblasserin NICHT ERLEBTE Fälligkeiten



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



.........................



............................................................................................



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



.................................



Es sind alle Belege beizulegen



Übertrag aus allfälligen Beiblättern



.................................



Total Bruttoertrag



................................. 1)



davon 35 % Verrechnungssteuer Rückerstattungsanspruch: Nutzungsanteil im Inland gemäss 1. Seite



..................



x



.................................



1)



.................................



Prüfung: (Datum/Visum)



Erklärung Der/die Unterzeichnete bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben, insbesondere, dass auf den deklarierten Erträgen die Verrechnungssteuer erhoben wurde und er/sie zur Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs berechtigt/bevollmächtigt ist.



Wünschen Sie eingereichte Belege zurück? (Depotauszüge werden nicht retourniert!)



Ja



… Nein …



Ort/Datum:



.............................................. ......................



Unterschrift:



.............................................. ......................



























Empfehlen Sie Dokumente
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Ergänzungsblatt pauschale Steueranrechnung - Kanton Aargau 

31.12.2016 - 1. 2. 1. 2. 1. 2 in % in % in % in % in % in % in % in % in % in %. Übertrag aus Beiblättern bew. Auszahlung: KSTA. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
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Abstimmungsvorlage 28. September 2014 - Kanton Aargau 

28.09.2014 - Deshalb ist es dringend notwendig, dass die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler wissen, wer wie viel Geld in einen Abstimmungs- und Wahlkampf steckt.
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Farbkarte Wappen im Kanton Aargau mit Farbdefinition 

AnnÃ¤herung. CMYK. Cyan. 0% verbindlich. Magenta. 10% bei gestr.Papier. Yellow. 100% verbindlich. Black. 0% verbindlich. Lab. L86 a+04 b+99 verbindlich.
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VermÃ¶genssteuertarif ab Steuerperiode 2009 - Kanton Aargau 

2,1884. 4 670 000. 10 221.00. 2,1886. 4 680 000. 10 244.00. 2,1888. 4 690 000. 10 267.00. 2,1891. 4 700 000. 10 290.00. 2,1893. 4 710 000. 10 313.00. 2,1895.
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Einkommenssteuertarif ab Steuerperiode 2009 - Kanton Aargau 

8,1892. 275 000. 25 930. 9,4290. 275 000. 22 522. 8,1900. Tarif A. Tarif B. Steuerbares. Einkommen. Fr. Steuer- betrag. Fr. Satz. %. Steuerbares. Einkommen.
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Abstimmungsvorlage 28. Februar 2016 - Kanton Aargau 

28.02.2016 - ger Bürokratie, indem jede einzelne Gemeinde selber über die Öffnungszeiten an christlichen Feiertagen entscheiden kann. Gründe für die Ablehnung der Initiative. Der Regierungsrat und der Grosse Rat empfehlen Ihnen, die. Initiative aus f
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Abstimmungsvorlage 28. Februar 2016 - Kanton Aargau 

28.02.2016 - Grossen Rat folgende Vorlage zur Abstimmung: Inhaltsverzeichnis. 5 Aargauische Volksinitiative. Â«Weg mit dem Tanzverbot!Â» Vom 10. Oktober ...
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VermÃ¶genssteuertarif ab Steuerperiode 2009 - Kanton Aargau 

Tarif fÃ¼r die. VermÃ¶genssteuer. 2009. GemÃ¤ss Steuergesetz vom 15. Dezember 1998. GÃ¼ltig ab 1. Januar 2009. Herausgegeben vom Kantonalen Steueramt.
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Einkommenssteuertarif ab Steuerperiode 2009 - Kanton Aargau 

Tarif fÃ¼r die. Einkommenssteuer. 2009. GemÃ¤ss Steuergesetz vom 15. Dezember 1998. GÃ¼ltig ab 1. Januar 2009. Herausgegeben vom Kantonalen Steueramt.
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Beiblatt zu Wertschriften- und Guthabenverzeichnis - Kanton Aargau 

31.12.2016 - Total Franken. BRUTTOERTRAG. 2016. Total Franken. T T M. J J. M ... B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug. KSTA. 01. 02. 03. 04. 05. 06.
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Tarif fÃ¼r die Einkommenssteuer 2015 - Kanton Aargau 

15.12.1998 - 8,1884. 321 600. 26 336. 8,1890. 321 700. 26 346. 8,1896. 321 800. 26 356. 8,1901. 321 900. 26 366. 8,1907. 322 000. 26 376. 8,1913.
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Tarif fÃ¼r die Einkommenssteuer 2014 - Kanton Aargau 

15.12.1998 - 8,1884. 297 800. 24 388. 8,1893. 297 900. 24 398. 8,1899. 298 000. 24 409. 8,1909. 298 100. 24 419. 8,1915. 298 200. 24 430. 8,1924.
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Tarif fÃ¼r die VermÃ¶genssteuer 2014 - Kanton Aargau 

15.12.1998 - 1,1850. 175 000. 207.50. 1,1857. 176 000. 208.80. 1,1863. 177 000. 210.10. 1,1870. 178 000. 211.40. 1,1876. 179 000. 212.70. 1,1882.
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Tarif fÃ¼r die Einkommenssteuer 2015 - Kanton Aargau 

15.12.1998 - Kantonales Steueramt. 5001 Aarau. Bezugsadresse. Staatskanzlei Kanton Aargau [email protected]. Telefon: 062 835 12 70.
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Tarif fÃ¼r die Einkommenssteuer 2014 - Kanton Aargau 

15.12.1998 - Kantonales Steueramt. 5001 Aarau. Bezugsadresse. Staatskanzlei Kanton Aargau [email protected]. Telefon: 062 835 12 70.
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burg in der schweiz burg im kanton aargau burg im ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Burg In Der Schweiz Burg Im. Kanton Aargau Burg Im Kanton Basellandschaft Burg Im Kanton Bern Burg Im. Kanton Graubun
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in PatientenverfÃ¼gungen und Soziales - SRK Aargau 

01.04.2018 - Das SRK Kanton Aargau engagiert sich mit rund 140 Mitarbeitenden und 900 Freiwilli- gen in den Bereichen Entlastung, soziale Integration und Bildung. Wir setzen uns fÃ¼r die. FÃ¶rderung der Gesundheit auf Basis der Rotkreuz GrundsÃ¤tze f
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Verordnung Jugendmusik Aargau AWS 

23.06.2010 - VO Jugendmusik Aargau vom 23. Juni 2010. Seite 2. I. Name, Zweck und Organisation. Art. 1. Name und Zweck. 1 Jugendmusik Aargau (JMA) ist der Name der stÃ¤ndigen Jugendkommission des. AMV. Sie vertritt die Anliegen der Jugendspiele gegen
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Hauptquartier Medienmitteilung Heilsarmee Aargau 

vor 6 Tagen - Das Bauprojekt â€žKirche, Soziale Arbeit und Brockenstube unter einem Dach" ist ein Novum in der Schweiz. Nach mehrjÃ¤hriger Planungs- und ...
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Aargau SÃ¼d Medienmitteilung Heilsarmee Aargau SÃ¼d 

aller Traumata in Nicaragua, sowie das sozialdiakonische Hilfsangebot fÃ¼r die Menschen in der Region im oberen Wy- nental. LÃ¤ndertypische Musik, kleine ...
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VO Jugendmusik Aargau 23.06.2010 
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und Dirigentenkonferenz Jugendmusik Aargau 

Parade oder Projekt) o Workshop Parademusik fÃ¼r SpielfÃ¼hrer/innen o Workshop Parademusik mit Jugendspielen (3 DurchfÃ¼hrungen) o Austauschforum fÃ¼r ...
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Kanton ZÃ¼rich in Zahlen 2017 - ZKB 

10 223. Zumikon. 548. 43,8. 5 142. 6,0. 26,3. 1 691. 2. 85. 11 832. ZÃ¼rich. 8 790. 61,9. 401 144. 16,5. 15,5. 459 137. 3 854. 119. 5 080. 1 Inkl. kantonale ...
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Kanton ZÃ¼rich in Zahlen 2017 - ZKB 

Wer im Kanton ZÃ¼rich Bauland kaufen mÃ¶chte, braucht GlÃ¼ck und nicht zuletzt viel ... das innerhalb von drei Jahren nach Verkauf abgebrochen und durch einen.
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